
244 245

4.5
als Regelinstrument in das System der berufl ichen 
Bildung integriert werden. 

Hürde für den Einstieg in den Beruf: 
die zweite Schwelle 

Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsaus-
bildung ist der Einstieg in den Beruf noch nicht 
geschafft. Gerade Absolventen einer geförderten Aus-
bildung haben große Probleme für den Übergang an 
der so genannten zweiten Schwelle, denn nur knapp 
15 Prozent der deutschen und 10 Prozent der türki-
schen Jugendlichen münden nach der Ausbildung in 
einer Beschäftigung. 

Bessere Chancen haben Jugendliche in Branchen, in 
denen Tarifverträge zur Übernahme abgeschlossen 
wurden. Im Jahr 2005 wurden 96 Verträge registriert, 
in deren Gel tungsbereich rund 8 Millionen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt sind. 
Während in einigen Be reichen eine unbefristete Über-
nahme vereinbart wurde,  werden die Absolventen in 
anderen Branchen zunächst für 6 bzw. für 12 Monate 
über nommen. 

Handlungsbedarf besteht sowohl beim Abschluss 
weiterer Verträge als auch bei der verstärkten Koope-
ration von Trägern der außerbetrieblichen Ausbildung 
mit den Betrie ben. 

Konjunkturelle Belebung: Aufbau von 
Beschäftigung im Niedriglohnsektor 

Die konjunkturelle Entwicklung zeigt zwar Wir-
kungen beim Aufbau der Beschäftigung und beim 
Rückgang der Arbeitslosigkeit. Gleichwohl geht 
ein Teil der positiven Gesamt entwicklung auf die 
Zunahme im Niedriglohnsektor zurück. Während 
die Zahl der aus schließlich geringfügig entlohnten 
deutschen Beschäftigten sich zwischen Sept. 2004 
und Sept. 2007 kaum verändert hat (ca. 4,4 Millionen), 
stieg die Zahl der ausländischen Beschäftigten von 
387.000 auf 417.000 weiter an. Außerdem sind aus-
ländische Staats angehörige gegenüber ihrem Anteil 
an allen sozialversicherungspfl ichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen (rund 8 %) in der Zeitarbeit (2003: 
18,7 %) überrepräsentiert. 

Um die Situation von Migrantinnen und Migranten in 
prekärer Beschäftigung genauer zu analysieren und 
Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren, führen der 
DGB und die Fried rich-Ebert-Stiftung im November 
2008 eine gemeinsame Tagung durch. 

Zum Schutz vor Dumpinglöhnen wurden inzwischen 
einige Branchen in das Entsende gesetz aufgenom-
men. Damit gilt dort ein für alle allgemeinverbind-
licher Mindestlohn. Gleichwohl müssen – angesichts 
der Erleichterungen bei der grenzüberschreitenden 
Dienstleistungserbringung ab 2009 – weitere Bran-
chen aufgenommen und Mindestlöh ne vereinbart 
werden. 

Kompetenzen und Fähigkeiten bei 
den Wiedereingliederungsmaßnahmen 
berück sichtigen 

Mit der Dauer der Arbeitslosigkeit nehmen die Chan-
cen auf eine Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt ab. Grund dafür ist vor allem, dass ein Großteil 
der Langzeitarbeitslosen keine qualifi zierte Berufs-
ausbildung besitzt. Aber auch vorhandene Kompe-
tenzen sowie informell erworbene Qualifi kationen 
und Erfahrungen werden bislang nicht ausreichend 
berücksichtigt. 

Der DGB und die Gewerkschaften setzen sich im 
Rahmen der Selbstverwaltung der Bundesagentur 
für Arbeit dafür ein, dass gering qualifi zierte Migran-
tinnen und Migranten verstärkt auch in die Qualifi -
zierungsmaßnahmen der Bun desagentur für Arbeit 
einbezogen werden. Und sie setzen sich dafür ein, 
dass bislang wenig berücksichtigte Kompe tenzen und 
Erfahrungen von Migrantinnen und Migranten stär-
ker in den Eingliederungsprozessen berücksichtigt 
werden.         Quelle: NIP, Seite 83 

Neben der Notwendigkeit einer verstärkten Einbezie-
hung der Kompetenzen in die För derung und Bera-
tung war sich die AG 3 darin einig, dass Maßnahmen 
zur Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse 
erforderlich sind. 

Handlungsbedarf besteht auch bei der Entwick-
lung von Maßnahmen, die eine ab schlussbezogene 
Qualifi kation bieten und die Sprachförderung 
integrieren. Die Zuwei sungen ausländischer Arbeits-
loser zu allgemeinen Sprachkursen bleiben bei der 
Ar beitsmarkteingliederung weitgehend erfolglos. 

Berufl iche Weiterbildung sichert Beschäftigung 

Trotz des von den Arbeitgeberverbänden beklag-
ten Fachkräftemangels sank in den letzten Jahren 
die Quote der Betriebe mit eigenen Angeboten zur 
berufl ichen Weiterbildung. 2005 boten nur 54 Prozent 
der Betriebe Maßnahmen zur berufl ichen Fort- und 
Weiterbildung an. 

Zum Ausbau der berufl ichen Weiterbildung konnten 
die Gewerkschaften in den letzten Jahren Vereinba-
rungen mit einigen Arbeit geberverbänden durch-
setzen. Tarifverträge konnten beispielsweise in der 
chemischen Industrie, der Metall-und Elektroindus-
trie und der Bauwirtschaft abgeschlossen werden. 
Geregelt werden insbesondere die Finanzierung der 
Maßnahmen und die Freistellung für die Teilnahme. 
Die Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft haben 
sich zudem auf ei ne gemeinsam betriebene Internet-
plattform verständigt. Sie erleichtert den Beschäftig-
ten die Suche nach spezifi schen Weiterbildungsmaß-
nahmen in den Sparten und Regio nen. 

Eine hohe Qualifi kation der Beschäftigten ist eine 
wichtige Grundlage zur Sicherung der Beschäftigung 
und verringert das Risiko, arbeitslos zu werden. Daher 
haben die Gewerk schaften in den vergangenen Jahren 
Tarifverträge bzw. Vereinbarungen zur Weiterbildung 
abgeschlossen. Wegen der bislang geringen Beteili-
gung von Geringqualifi  zierten und Migrantinnen und 
Migranten setzen sich die Gewerkschaften für den 
Ausbau dieser Maßnahmen für diesen Personenkreis 
ein.            Quelle: NIP, Seite 83 

Auf Initiative des DGB entwickelte die Bundesagen-
tur für Arbeit das Programm zur„Weiterbildung 
Geringqualifi zierter und Älterer in Unternehmen“ 
(WeGebAU), das aus Mitteln der Arbeitslosenversiche-
rung fi nanziert wird. Im Jahr 2006 wurden erstmals 
fi  nanzielle Mittel für die berufl iche Weiterbildung zur 
Verfügung gestellt. Weil das Pro gramm nicht in allen 
Branchen gleichermaßen angenommen wird, wurden 
ab 2007 von der BA Weiterbildungsberater eingesetzt. 
Das Programm wird auch im Jahr 2008 fort gesetzt. 

Der DGB und die Gewerkschaften unterstützen die 
berufl iche Weiterbildung von Migran tinnen und 
Migranten durch die Beratung von Betriebsräten, 
aber auch durch eigene branchenbezogene Projekte. 
So führt das DGB Bildungswerk das Projekt e„pitome“ 
durch, mit dessen Hilfe die Weiterentwicklung der 
Qualifi zierungsangebote für Beschäf tigte mit Migra-
tionshintergrund im Hotel- und Gaststättengewerbe 
und in der Nahrungs mittelproduktion unterstützt 
wird. 

Handlungsbedarf besteht vor allem im Ausbau von 
betrieblichen Fort- und Weiterbil dungsangeboten, 
insbesondere für die Gruppe der Geringqualifi zierten. 

Integration setzt Gleichbehandlung und Schutz 
vor Diskriminierung voraus 

Das im Jahr 2006 in Kraft getretene Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) unterstützt die 
Gewerkschaften und Betriebs- und Perso nalräte beim 
Abschluss verbindlicher Regelungen. Es gibt ihnen 
auch die Mög lichkeit, bei groben und  wiederholten 
Verstößen des Arbeitgebers selbständig Klage ein-
zureichen. 

Der DGB und die Gewerkschaften setzen sich für die 
Schaffung von Chancengleichheit und Gleichbehand-
lung, als wesentliche Voraussetzung für die Integra-
tion von Beschäftigten mit Migrationshintergrund, 
ein. Da her fördern die Gewerkschaften den Abschluss 
von Be triebsvereinbarungen …        Quelle: NIP, Seite 83 

Genutzt wurde der § 17 Abs. 2 AGG beispielsweise in 
dem Fall der Benachteiligung von weiblichen Beschäf-
tigten in einem Logistikunternehmen hinsichtlich der 
Lohngestaltung. 

Auch wenn in etlichen Branchen Betriebs-oder Per-
sonalräte gemeinsam mit der Unter nehmensleitung 
Betriebsvereinbarungen zur Gleichbehandlung abge-
schlossen haben, bleibt es Ziel, in möglichst vielen wei-
teren Betrieben Vereinbarungen abzuschließen und 
vorhandene Vereinbarungen an die Bestimmungen 
des AGG anzupassen. Insbesonde re die Normen und 
Verfahren zur Einstellung von Auszubildenden und 
Beschäftigten müssen weiter überprüft werden. 

Kommunikation bedarf einer gemeinsamen 
Sprache 

Für ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland sind 
Kenntnisse der deutschen Sprache erforderlich. Sie 
ermöglichen die Kommunikation im Lebensumfeld. 
Gleichzeitig sind sie von zentraler Bedeutung für eine 
erfolgreiche Integration in Schule und Beruf. Der DGB 
und die Gewerkschaften sind daher überzeugt, dass 
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allen in Deutschland lebenden Menschen unabhängig 
von Herkunft, Aufenthaltsstatus und Staatsangehörig-
keit ein An gebot zum Erlernen der deutschen Sprache 
gemacht werden muss. Sie kritisieren den Rückgang 
der vom BAMF ausgesprochenen Teilnahmeberech-
tigung (2005: 216.000; 2007: 142.000), die im Zusam-
menhang mit der Reduzierung der vom Bund zur 
Verfü gung gestellten Mittel zu sehen ist. 

Neben Wohlfahrtsorganisationen bieten auch 
gewerkschaftliche und betriebliche Ein richtungen 
Sprachkurse an. Dazu gehören u. a. die Deutsche 
Angestellten-Akademie und das Berufsfortbildungs-
werk des DGB, die in vielen Städten allgemeine 
Sprachkurse und Kurse für besondere Zielgruppen 
anbieten. Konzentriert auf das Ruhrgebiet ist die RAG-
Bildung mit einem eigenen Angebot tätig, die auch 
Teilzeitsprachkurse für Frauen in Kooperation mit 
Kindertageseinrichtungen durchführt. Die Verbesse-
rung der Arbeits bedingungen der Sprachlehrerinnen 
und Sprachlehrer ist ein zentrales Anliegen der GEW. 
Sie berät und informiert und setzt sich für eine bessere 
fi nanzielle Ausstattung der Kurse ein. 

Einbürgerung als Teil des Integrations-
prozesses gestalten 

Im Gegensatz zur Bundesregierung, für die die Ein-
bürgerung erst am Ende einer erfolg reichen Integra-
tion steht, sind die Gewerkschaften der Überzeugung, 
dass die Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit 
als Bestandteil eines generationenübergreifenden 
Integrationsprozesses gestaltet werden muss. Sie 
lehnen daher auch die im letzten Jahr beschlossenen 
Verschärfungen im Staatsangehörigkeitsrecht ab. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 
eigene Berechnungen 

Einbürgerungen 2000 - 2007
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Eine Folge der seit dem Jahr 2000 vorgenommenen 
rechtlichen Veränderungen ist der Rückgang bei den 
Einbürgerungszahlen. 

Im Nationalen Integrationsplan aufgenommen 
wurden lediglich einige Daten, nicht aber die Notwen-
digkeit für ein republikanisches Staatsangehörigkeits-
recht, nach dem auch unter Hinnahme der bisherigen 
Staatsangehörigkeit eingebürgert werden kann und 
das in Deutschland geborenen Kindern die deutsche 
Staatsangehörigkeit unabhängig vom Status der 
Eltern verleiht. 

Ohne Wahlrecht keine Beteiligung an der 
demokratischen Willensbildung 

Eine soziale und demokratische Gesellschaft ver-
liert ihre Grundlagen, wenn ein immer größerer 
Teil der Bevölkerung sich nicht an demokratischen 
Entscheidungen beteiligen kann. Im Gegensatz zur 
betrieblichen Mitbestimmung ist das aktive und 
passive Wahl recht – anders als in anderen europä-
ischen Staaten – grundsätzlich nur den deutschen 
Staatsangehörigen vorbehalten. Lediglich EU-Bürger 
haben das Recht, sich an den Kommunalwahlen zu 
beteiligen. 

Der DGB und die Gewerkschaften fordern daher – 
gemeinsam mit den Migrantenorga nisationen – die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts. Die Bun-
desregierung muss endlich den im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Prüfauftrag umsetzen. 

Rassismus beeinträchtigt die Integration 

Rassismus und Intoleranz schädigen nicht nur das 
Ansehen Deutschlands, sie sind ausschlaggebend 
für die Zunahme rassistischer und rechtsextremer 
Gewalttaten und sie beeinträchtigen die ökonomische 
und gesellschaftliche Integration und Partizipation. 
Bis in die Mitte der Gesellschaft sind  rechtsextreme 
Einstellungen verbreitet. Gleichwohl spielt das Thema 
im NIP keine Rolle.  

Der DGB und die Gewerkschaften setzen sich für inter-
kulturelle Bildung sowie für eine verstärkte Toleranz- 
und Menschrechtsbildung ein. Damit können Vorur-
teile abgebaut, Sensibilität gegenüber Minderheiten 
ge schaffen und Integrationsmöglichkeiten verbessert 
werden. Gemeinsam mit Jugendverbänden führen 
sie,  über die in einigen Bundesländern bestehenden 
Netzwerke für Demokratie und Courage, Projektschul-
tage und Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte 
durch.     Quelle: NIP, Seite 68/69 

Auch Gewerkschaftsmitglieder sind nicht immun 
gegen rechtsextremen Populismus. Rechtsextreme 

Organisationen versuchen sich als Vertreter des 
„kleinen Mannes“ darzustellen und greifen in ihrer 
Propaganda soziale Themen und Forderungen auf. 
Die Gewerkschaften und der DGB demaskieren mit 
Seminaren und Broschüren die Forderungen und 
informieren über die dahinter lie gende menschen-
verachtende Ideologie. Restriktive Maßnahmen sind 
ebenfalls erforder lich. Die Gewerkschaften im DGB 
haben im Mai 2008 nochmals ein Verbot der rechtsex-
tremen NPD gefordert, das derzeit durch die Weige-
rung zur Mitarbeit an einem Verbotsverfahren durch 
CDU-geführte Bundesländer blockiert wird. 

Handlungsbedarf besteht nach wie vor bei der Veran-
kerung der Toleranzbildung in Schulen, der beruf-
lichen Ausbildung und im Betrieb. Die DGB-Jugend 
bietet den Schu len und Berufsschulen Unterstützung 
für die Durchführung von Projekttagen an. Über die 
Netzwerke für Demokratie und Courage konnten im 
Jahr 2007 insgesamt 373 Pro jekttage in den Schulen 
verschiedener Bundesländer von rund 700 ehren-
amtlichen Teamerinnen und Teamern durchgeführt 
werden. Mit dem Wettbewerb „Die gelbe Hand“ des 
Vereins „Mach meinen Kumpel nicht an!“ werden 
beispielhafte Aktivitäten in Berufs schulen und Aus-
bildungseinrichtungen ausgezeichnet. Gemeinsam 
mit dem Türkischen Elternverein Berlin Brandenburg 
hat die GEW den Mete-Ek¸ si-Fond gegründet. Er ver-
leiht jährlich einen Preis an Jugendliche oder Jugend-
gruppen, die sich für das friedliche Zusammenleben 
deutscher und nicht-deutscher Jugendlicher in Berlin 
einsetzen. 

Gemeinsam haben der Arbeitgeberverband Stahl und 
die IG Metall Bezirk Berlin Brandenburg-Sachsen im 
April 2008 – angesichts der sich häufenden rassi-
stischen Gewalttaten – dazu aufgerufen, in den Betrie-
ben Maßnahmen zur Achtung der Grund ordnung zu 
fördern. Die Arbeitgebervereinigung Nahrung und 
Genuss und die Gewerk schaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten starteten im Juni 2008 die Initiative „Gemein-
sam für Toleranz“. Auf einer Internetplattform stehen 
Arbeitgebern, Personalabteilungen und Be triebsräten 
Materialien und Arbeitshilfen zur Verfügung. 

Handlungsbedarf besteht in der Verankerung der 
Toleranzbildung in der betrieblichen Ausbildung. 
Zwar wurden Bausteine entwickelt, diese konnten 
aber noch nicht fl ächen deckend implementiert 
werden. 

Veränderte Migrationsstrukturen bedürfen 
neuer Konzepte zur Unterstützung 

Statt Möglichkeiten für die dauerhafte Einwanderung 
von Erwerbstätigen und ihren Fa milien zu schaffen, 
setzt Deutschland – aber auch die EU – zunehmend 
auf temporäre oder zirkuläre Zuwanderung. Unter-
nehmen nutzen die Möglichkeiten der Dienstleis-
tungsfreiheit für den Einsatz ausländischer Subunter-
nehmen oder von so genannten So lo-Selbständigen. 
Im Zuge der Umsetzung der EU-Dienstleistungsricht-
linie wird die Ent sendung weiter erleichtert. 

Die Gewerkschaften stehen vor der Herausforderung, 
einerseits Lohndumping zu ver hindern und ande-
rerseits die betroffenen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei der Durchsetzung ihrer Interessen 
zu unterstützen. Dies vor allem, da die genannten 
Grup pen nicht zu den klassischen Mitgliedergruppen 
gehören und sie im Fall der Entsendung, auch in den 
Herkunftsländern nicht von den Gewerkschaften 
unterstützt werden können. Es gilt daher auch, die 
Arbeit des Europäischen Wanderarbeiterverbandes 
auf eine neue fi nanzielle Basis zu stellen und das 
Unterstützungsangebot auszubauen. Da zu muss auch 
die Bundesregierung ihren Beitrag leisten. 

Integration heißt: Anerkennung und Förderung 

Partizipation und Teilhabe setzen voraus, Menschen 
unterschiedlicher Herkunft mit all ihren sozialen, kul-
turellen und religiösen Wurzeln anzuerkennen. Eine 
Integrationspoli tik, die Migrantinnen und Migranten 
ausschließlich nach vermeintlich vorhandenen Defi -
ziten beurteilt, die es zu beseitigen gilt, kann nicht 
erfolgreich sein. Im Gegenteil: Sie fördert die Segrega-
tion und trägt mit dazu bei, Vorurteile und Vorbehalte 
zu legitimieren. 

Von daher sehen die Gewerkschaften und der DGB 
über die im Nationalen Integrati onsplan entwickelten 
Zielsetzungen und die Umsetzung der Selbstverpfl ich-
tungen hin aus Handlungsbedarf für die Schaffung 
von Akzeptanz gegenüber Zugewanderten und bei der 
interkulturellen Öffnung der Gesellschaft. 








